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Derzeit werden die Arbeitsbedingungen in  
der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Vor 
allem die geplante Reform des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) steht da-
bei im Fokus. Debattiert werden unter ande-
rem Vertragslaufzeiten bei Promotionen und 
in der Post-Doc-Phase, die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie die Erhöhung der  
Anzahl unbefristeter Beschäftigungen. Für 
den Bereich der Hochschulen kann die amt-
liche Statistik einen wichtigen Beitrag zur 
Versachlichung der Debatte liefern und ver-
lässliche Daten über das Hochschulpersonal 
sowie über die Qualifikation des wissen-
schaftlichen Nachwuchses zur Verfügung 
stellen.

Eine Besonderheit des Hochschul- und Wis-
senschaftssystems ist, dass Arbeitsverträge  
des wissenschaftlichen und künstlerischen  
Personals dem 2007 in Kraft getretenen Wis-
senschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) un-
terliegen. Das WissZeitVG ermöglicht die Be-
fristung zum Zwecke der Qualifikation von bis 
zu 6 Jahren vor und weiteren 6 Jahren nach  
der Promotion sowie die Befristung drittmittel-
finanzierter Stellen (i-Punkt „Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz“). Insbesondere auf den  
Karrierestufen unterhalb der Professur sind  
befristete Beschäftigungsverhältnisse des- 
halb weit verbreitet. Kritisiert wird ferner die 
schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
aufgrund der geringen Planbarkeit wissen-
schaftlicher Karrieren. In der aktuellen Dis- 
kussion besteht zumindest dahingehend Kon-
sens, dass das WissZeitVG in seiner jetzigen 
Form reformiert werden muss. Darauf hatte  
sich auch die Ampel-Koalition geeinigt und  
sich im Koalitionsvertrag für eine bessere  
Planbarkeit und Verbindlichkeit wissenschaft-
licher Karrieren, insbesondere in der Post- 
Doc-Phase ausgesprochen.1 Die öffentliche  
Diskussion um die Reform des WissZeitVG  
wird vielfach jedoch ohne hinreichende empi-
rische Grundlage und oftmals auf Basis anek-
dotischen Wissens geführt. Für den Bereich  
der Hochschulen kann die amtliche Statistik 
einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung  
der Debatte liefern. Im Folgenden werden  

dazu vorrangig Daten aus der Hochschulper-
sonalstatistik ausgewertet (i-Punkt „Hochschul-
personalstatistik“).

Im Jahr 2021 waren insgesamt 133 919 Per-
sonen an den Hochschulen in Baden-Würt-
temberg beschäftigt, davon 78 710 oder knapp 
59 % als wissenschaftliches und künstle- 
risches Personal und 55 209 oder gut 41 %  
als Verwaltungs-, technisches und sonstiges 
Personal (Schaubild 1). Während nahezu das 
gesamte Verwaltungs-, technische und sons-

Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) – die Sicht der Hochschulstatistik
Befristungen, Finanzierungen und die Dauer bis zur Berufung  
an Hochschulen in Baden-Württemberg

Wissenschaftszeitvertragsgesetz

Eine Besonderheit im Hochschul-  
und Wissenschaftsbereich ist, dass 

Arbeitsverträge des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals nicht dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), 
sondern dem 2007 in Kraft getretenen  
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (Wiss-
ZeitVG) unterliegen. Das WissZeitVG  
ermöglicht die sachgrundlose Befris- 
tung von bis zu 6 Jahren vor und wei- 
teren 6 Jahren nach der Promotion. In  
der Medizin gilt eine Höchstbefristungs-
dauer von 9 Jahren nach der Promotion 
und dadurch von insgesamt 15 Jahren. 
Durch die Betreuung von Kindern und  
die Pflege von Angehörigen kann die  
Befristungshöchstdauer verlängert wer-
den. Neben dieser auch als Qualifika-
tionsbefristung bezeichneten Befristung 
ermöglicht das WissZeitVG die soge- 
nannte Drittmittelbefristung. Dabei han-
delt es sich um befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse, die nicht unmittelbar 
aus dem Etat der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen finanziert wer- 
den. Dazu zählen beispielsweise Mittel  
der Deutschen Forschungsgemeinschaft  
(DFG) und von privaten Stiftungen, Mit- 
tel des Bundes und der Länder, der EU  
und anderen internationalen Organisa-
tionen sowie Mittel der Exzellenzinitia- 
tive, nicht jedoch Mittel aus dem dem  
Hochschulpakt bzw. dem Zukunftsver- 
trag Studium und Lehre stärken (ZSL).

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800%20
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800%20
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800%20
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800%20
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tige Personal hauptberuflich an den Hoch- 
schulen tätig war, handelte es sich beim wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personal  
zu gut 48 % um nebenberufliche Tätigkeiten.  
Zu diesen zählten 29 600 Lehrbeauftrage, Pri-
vatdozentinnen und -dozenten und Honorar-
professorinnen und -professoren sowie 7 858 
wissenschaftliche Hilfskräfte und 442 neben-
berufliche Gast professorinnen und -profes- 
soren. Das haupt berufliche wissenschaftliche 
und künstlerische Personal setzte sich aus  
32 257 wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 517 Lehr-
kräften für besondere Aufgaben, 441 Dozen-
tinnen und Dozenten, Assistentinnen und  
Assistenten sowie 7 595 Professorinnen und 
Professoren zu sammen (Tabelle 1).

42 295 Personen oder knapp 77 % des ge- 
samten Verwaltungs-, technischen und sons- 
tigen Personals war 2021 dauerhaft an den  
Hochschulen beschäftigt. Beim wissenschaft-
lichen und künstlerischen Personal verhielt  
es sich nahezu umgekehrt: 27 964 Personen 
oder mehr als zwei Drittel (69 %) des haupt-
beruflich tätigen wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals hatte einen befristeten  
Arbeitsvertrag. Zählt man das nebenberuflich 
tätige wissenschaftliche und künstlerische  
Personal hinzu, bei dem es sich in der Regel  
um semesterweise vergebene Lehraufträge  
und Hilfskrafttätigkeiten handelt, dann mach-
ten diese beiden Personalgruppen zusam- 
men knapp 84 % des gesamten wissenschaft- 
lichen und künstlerischen Personals an den  

Hochschulen aus. Nur eine Minderheit von  
gut 16 % verfügte über einen unbefristeten  
Arbeitsvertrag.

Sowohl die Anzahl der befristet Beschäftigten 
als auch die Anzahl der nebenberuflich Tätigen 
im wissenschaftlichen und künstlerischen Be-
reich hatte sich in den vergangenen 20 Jah- 
ren stark erhöht. Zwar erhöhte sich auch  
die Anzahl des unbefristeten wissenschaft- 
lichen und künstlerischen Personals von 2002 
bis 2021 um gut 50 %. Die Anzahl des befris-

Hochschulpersonalstatistik

In der Hochschulpersonalstatistik werden grundsätzlich nur 
Tätigkeiten erfasst, wenn sie mindestens die Dauer eines  

Semesters erreichen bzw. für ein Semester zählen, zum Beispiel 
bei Lehrveranstaltungen in Form von Blockunterricht. Nicht er- 
hoben werden geringfügig Beschäftigte mit weniger als 20 Stun-
den Arbeitszeit im gesamten Berichtsjahr, wie beispielsweise  
Kurse und Einzelvorträge. Dabei wird zwischen hauptberuflichen 
bzw. hauptamtlichen und nebenberuflichen bzw. nebenamtlichen 
Tätigkeiten unterschieden. Bei hauptberuflichen bzw. hauptamt-
lichen Tätigkeiten handelt es sich um eine ausschließliche oder 
überwiegende Be schäftigung mit voller wöchentlicher Regel- 
arbeitszeit oder Teilzeitbeschäftigung. Bei nebenberuflichen bzw. 
nebenamtlichen Tätigkeiten handelt es sich um eine weitere Be-
schäftigung neben einer anderen hauptberuflichen Tätigkeit in-
nerhalb oder außerhalb der Hochschule. Dabei werden für die  
Statistik Beschäf tigungsfälle erfasst. Personen, die sowohl haupt- 
als auch nebenberuflich an derselben Hochschule tätig sind,  
werden daher auch zweimal zur Statistik gemeldet.

Personal an Hochschulen in Baden-Württemberg 2021 nach PersonalgruppeS1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 293 23

Anteile in %

Datenquelle: Hochschulpersonalstatistik.
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teten wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals stieg jedoch um gut 83 % und  
die des nebenberuflichen wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals um knapp 248 %  
(Schaubild 2).

82 % befristetes hauptberufliches  
wissenschaftliches und künstlerisches  
Personal unterhalb der Professur

Insbesondere auf den Karrierestufen unter- 
halb der Professur ist der Befristungsan- 
teil beträchtlich (82 %). Während gut 91 %  
des hauptberuflichen wissenschaftlichen und  
künstlerischen Personals mit einem Master  
als höchstem Abschluss befristet angestellt  
war, betrug der Befristungsanteil bei denjeni-
gen mit Promotion als höchstem Abschluss  
gut 71 %. Beim wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personal, das bereits eine Habilita-
tion abgeschlossen, aber keine Professur  
innehatte, war fast ein Drittel (32 %) befristet 
angestellt (Schaubild 3).

Bei denjenigen, die sich noch in einem lau- 
fenden Habilitationsverfahren befanden, lag  
der Befristungsanteil bei knapp 87 %, bei  
denjenigen in einem Promotionsverfahren  
bei knapp 98 %. Von den 7 595 Professo- 
rinnen und Professoren waren hingegen nur 
gut 11 % befristet beschäftigt. Bei 279 Profes-
suren handelte es sich um Juniorprofesso- 
rinnen und -professoren, die maximal auf  
6 Jahre befristet sind und mit der Besol-
dungsgruppe W 1 vergütet werden. 151 Pro-

fessorinnen und Professoren hatten eine  
Tenure-Track Professur inne. Ähnlich den  
Juniorprofessuren sind diese zunächst be- 
fristet, werden aber im Anschluss an eine  
erfolgreich evaluierte Bewährungsphase auf 
Dauer angestellt. Ansonsten handelte es sich 
bei den Professuren mehrheitlich um ver-
beamtete Hochschullehrerinnen und -lehrer.

Wissenschaftliches und künstlerisches  
Personal zu 71 % aus Grundmitteln finanziert

Der größte Anteil des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals an den baden-würt-
tembergischen Hochschulen wurde im Jahr 
2021 aus Grundmitteln finanziert (71 %), wobei 
knapp 32 % aus dem Stellenplan und knapp 
37 % aus sonstigen Haushaltsmitteln kamen. 
Zu den sonstigen Haushaltsmitteln zählen  
beispielsweise Programmmittel, Modellver-
suchsmittel, Evaluationsmittel, Mittel aus  
Umschichtungen und stellenplanungebun- 
dene Mittel, sofern es sich dabei nicht um  
Drittmittel handelt. Des Weiteren gehören auch 
die Mittel aus dem Hochschulpakt bzw. dem 
Zukunftsvertrag (0,9 %), aus Studienbeiträgen 
(0,8 %) und aus der Grund finanzierung des 
Bundes (0,4 %) zu den Grundmitteln.

Knapp 22 % des wissenschaftlichen und  
künstlerischen Personals wurde aus öffent- 
lichen (18 %) und privaten (4 %) Drittmitteln  
finanziert. Zu den öffentlichen Drittmitteln  
zählen Drittmittel des Bundes, der Länder, der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),  

T1 Personal an Hochschulen in Baden-Württemberg 2021  
nach Personalart, Tätigkeit, Personalgruppe und Beschäftigungsart

Personalart 
Tätigkeit, Personalgruppe

Insgesamt
Davon:

auf Dauer auf Zeit

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal  78 710   12 846   27 964  

Hauptberuflich Professor/-innen  7 595   6 730    865  

Dozent/-innen und Assistent/-innen   441    188    253  

Wissenschaftliche und künstlerische  
Mitarbeiter/-innen  32 257   5 650   26 607  

Lehrkräfte für besondere Aufgaben   517    278    239  

Nebenberuflich Lehrbeauftragte, Privatdozent/-innen, 
Honorarprofessor/-innen  29 600   –   –  

Wissenschaftliche Hilfskräfte1)  7 858   –   –  

Gastprofessor/-innen, Emeriti (nebenberuflich)   442   –   –  

Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal  55 209   42 295   12 615  

Hauptberuflich Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal  54 910   42 295   12 615  

Nebenberuflich sonstige Hilfskräfte   299   –   –  

Hochschulpersonal insgesamt  133 919   55 141   40 579  

1) Ohne studentische Hilfskräfte.
Datenquelle: Hochschulpersonalstatistik.
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2 Einschließlich Bund-
Länder-Programm zur 
Förderung des wissen-
schaftlichen Nach-
wuchses (Tenure-Track-
Programm).

der EU und anderen internationalen Orga-
nisationen sowie Drittmittel der Exzellenz- 
strategie. Bei den privaten Drittmitteln handelt 
es sich hingegen um Drittmittel von Stiftun- 
gen und sonstigen privaten Mittelgebern. In  
knapp 8 % der Fälle gab es eine Finanzierung  
aus sonstigen Quellen2 bzw. keine Angabe  
zur Finanzierung (Schaubild 4).

52 % des grundmittelfinanzierten hauptbe-
ruflichen wissenschaftlichen und künstle-
rischen Personals ist befristet beschäftigt

Zum einen ermöglicht das WissZeitVG die  
befristete Anstellung des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals zu Qualifika-
tionszwecken. Zum anderen sieht es befristete 
Beschäftigungen auf Grundlage einer Dritt-
mittelfinanzierung vor. Bei drittmittelfinanzier-
ten Stellen ist der Anteil befristeter Beschäfti-
gungen besonders hoch. 13 841 Personen  
oder gut 97 % des hauptberuflichen wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals,  
das durch Drittmittel finanziert wurde, war im 
Jahr 2021 befristet an den baden-württem-
bergischen Hochschulen angestellt. Beim  
hauptberuflichen wissenschaftlichen und  
künstlerischen Personal, das durch Grundmit-
tel finanziert wurde, war der Befristungsanteil 

geringer. Dennoch waren auch hier 13 590  
Personen und damit mehr als die Hälfte (52 %) 
des grundmittelfinanzierten hauptberuflichen 
wissenschaftlichen und künstlerischen Per- 
sonals befristet beschäftigt.

Da zum hauptberuflichen wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personal auch Professo-
rinnen und Professoren gehören, die mehr- 
heitlich unbefristet beschäftigt sind, ist es  
sinnvoll nur das hauptberufliche wissen-
schaftliche und künstlerische Personal unter-
halb der Professur zu betrachten, das heißt  
Dozentinnen und Dozenten, Assistentin- 
nen und Assistenten, wissenschaftliche  
und künstlerische Mitarbeiterinnen und  
Mit arbeiter sowie Lehrkräfte für besondere  
Aufgaben. Im Jahr 2021 wurden 18 655 Per-
sonen dieser Personalgruppe durch Grund- 
mittel und 13 982 durch Drittmittel finanziert. 
Nahezu das gesamte drittmittelfinanzierte  
hauptberufliche wissenschaftliche und künst-
lerische Personal unterhalb der Professur  
war befristet an den baden-württembergi- 
schen Hochschulen be schäftigt (98 %). Beim 
hauptberuflichen wissenschaftlichen und  
künstlerischen Personal unterhalb der Pro- 
fessur, das durch Grundmittel finanziert  
wurde, betrug der Befris tungsanteil knapp  
69 % (Tabelle 2).

Personal an Hochschulen in Baden-Württemberg 2002 bis 2021 
nach Personalart, Tätigkeit und BeschäftigungsartS2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 294 23

Anzahl in 1 000

1) Ohne studentische Hilfskräfte.

Datenquelle: Hochschulpersonalstatistik.
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3 Berechnung auf Basis 
von Daten der Promo-
vierendenstatistik 2021.

4 Beginn der Promotion: 
Zeitpunkt der Bestäti-
gung der Annahme als 
Doktorand/-in. Ab-
schluss der Promotion: 
Termin der offiziellen 
Feststellung des Ge-
samtergebnisses durch 
den Prüfungsausschuss/
das Prüfungsamt, nicht 
das Datum der mögli-
cherweise erst später 
stattfindenden Überga-
be der Promotionsur-
kunde.

48 % arbeiten in Teilzeit 

Neben der zeitlichen Befristung von Verträ- 
gen spielt in der Diskussion um die Arbeits-
bedingungen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses auch der Arbeitszeitanteil eine wich-
tige Rolle. Dabei geht es weniger um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, als viel-
mehr um die Erwartungshaltung, dass Quali-
fikationsleistungen in der Freizeit erbracht  
und zu diesem Zweck Teilzeitverträge an- 
geboten werden. In den Daten der Hoch-
schulpersonalstatistik spiegelt sich dies vor  
allem in einem erhöhten Anteil von Teilzeit-
beschäftigungen des hauptberuflichen wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personals  
mit einem Master oder Bachelor als höchstem  
Hochschulabschluss wieder.

So arbeiteten im Jahr 2021 knapp 58 % der-
jenigen mit einem Master und knapp 63 %  
derjenigen mit einem Bachelor als höchstem 
Abschluss in Teilzeit. Beim promovierten  
wissenschaftlichen und künstlerischen Per- 
sonal betraf dies nur noch knapp 32 % und  
bei denjenigen mit einer abgeschlossenen  
Habilitation 24 %. Insgesamt arbeiteten 48 % 
des hauptberuflichen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals unterhalb der Pro-
fessur in Teilzeit, darunter:

  8 % mit einem Arbeitszeitanteil von weniger 
als 50 %, 

 16 % mit 50 bis unter 60 % 
 11 % mit 60 bis unter 70 % 
 8 % mit 70 bis unter 80 % 
 3 % mit 80 bis unter 90 %  
 1 % mit 90 bis unter 100 % 

an der gesetzlichen bzw. tariflich vereinbarten 
Wochenarbeitszeit (Schaubild 5).

4,2 Jahre dauert eine Promotion im Mittel

Ein wesentlicher Streitpunkt in der Diskussion 
um das WissZeitVG ist die darin geregelte  
Höchstgrenze für befristete Beschäftigungen 
von jeweils 6 Jahren vor und 6 Jahren nach  
der Promotion. Für Medizin gelten 9 Jahre  
nach der Promotion. Die mittlere Dauer einer 
im Jahr 2021 abgeschlossenen Promotion be-
trug 4,2 Jahre (Median).3 Die schnellsten 25 % 
schlossen ihre Promotion bereits nach 3,3 Jah-
ren ab. 75 % hatten nach spätestens 5,3 Jahren 
ihre Promotion beendet.4 Die mittlere Promo-
tionsdauer variierte dabei stark zwischen den 
Fächern, und zwar von 4 Jahren in den Fächer-
gruppen Humanmedizin/Gesundheitswissen-
schaften und Mathematik, Naturwissenschaf- 
ten bis hin zu 5 Jahren in den Geisteswissen-
schaften. Kürzere Promo tionsdauern hatten  
Promovierende vorzuweisen, die an einem  
strukturierten Promo tionsprogramm teilnah-
men (4,1 Jahre) und, die an der Hochschule  
der Promotion beschäftigt waren (4 Jahre).

Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal unterhalb der Professur*) an Hochschulen 
in Baden-Württemberg 2021 nach ausgewähltem höchsten Hochschulabschluss und BeschäftigungsartS3

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 295 23

%

*) Dozent/-innen und Assistent/-innen, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/-innen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben.

Datenquelle: Hochschulpersonalstatistik.
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Von der Habilitation bis zur Berufung  
dauert es 5 Jahre

Bei den im Jahr 2021 erstmalig auf eine Pro-
fessur auf Lebenszeit berufenen Professorin- 
nen und Professoren, die als höchsten Hoch-
schulabschluss eine Promotion vorweisen  
konnten, waren im Mittel 9,5 Jahre (Median) 

zwischen Promotionsabschluss und Erstbe- 
rufung vergangen. Erstberufene mit einer  
Habilitation als höchstem Abschluss wurden  
im Mittel 5 Jahre nach der Habilitation erst-
malig auf eine Lebenszeitprofessur berufen.

Da in der Hochschulpersonalstatistik nur der 
jeweils höchste erworbene Hochschulab- 

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal an Hochschulen 
in Baden-Württemberg 2021 nach FinanzierungsartS4

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 296 23

Anteile in %

Datenquelle: Hochschulpersonalstatistik.
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T2 Wissenschaftliches und künstlerisches Personal an Hochschulen in Baden-Württemberg 2021  
nach Personalgruppe, höchstem Hochschulabschluss, Finanzierungsart und Beschäftigungsart

Personalgruppe

Ins- 
gesamt

Darunter:  
auf Zeit

Finanzierung durch

Grund-
mittel1)

darunter: 
auf Zeit

Dritt- 
mittel2)

darunter: 
auf Zeit

Sons tige/
keine  

An gabe3)

darunter: 
auf Zeit

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Hauptberufliches wissenschaftliches  
und künstlerisches Personal  40 810   27 964   68,5   25 947   13 590   52,4   14 234   13 841   97,2    629    533   84,7  

Professor/-innen  7 595    865   11,4   7 292    739   10,1    252    119   47,2    51    7   13,7  

Dozent/-innen und Assistent/-innen, 
wissenschaft-liche und künstlerische 
Mitarbeiter/-innen, LfbA  33 215   27 099   81,6   18 655   12 851   68,9   13 982   13 722   98,1    578    526   91,0  

davon mit höchstem  
Hochschulabschluss:

Habilitation  1 440    457   31,7   1 281    316   24,7    148    135   91,2    11    6   54,5  

Promotion  10 385   7 379   71,1   7 201   4 362   60,6   3 090   2 944   95,3    94    73   77,7  

Master und vergleichbare Abschlüsse  19 497   17 783   91,2   9 274   7 648   82,5   9 962   9 886   99,2    261    249   95,4  

Bachelor und vergleichbare Ab-
schlüsse  1 484   1 139   76,8    714    390   54,6    687    672   97,8    83    77   92,8  

Kein Hochschulabschluss   125    91   72,8    76    45   59,2    46    46   100,0    3  –   –  

Keine Angabe   284    250   88,0    109    90   82,6    49    39   79,6    126   121   96,0  

Nebenberufliches wissenschaftliches  
und künstlerisches Personal4)  37 900   –   –   29 516   –   –  2 921  –   –  5 463  –   –  

1) Ohne studentische Hilfskräfte. – 2) Mittel aus dem Stellenplan, sonstige Haushaltsmittel, Studienbeiträge/-gebühren, Hochschulpakt/ZSL, Grundfinanzierung Bund. – 3) Private und öffent-
liche Drittmittel. – 4) Lehrbeauftragte, Privatdozent/-innen, Honorarprofessor/-innen, wissenschaftliche Hilfskräfte, Gastprofessor/-innen, Emeriti.

Datenquelle: Hochschulpersonalstatistik.
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5 Berechnung auf Basis 
von Daten der Promo-
vierendenstatistik 2021.

6 Berechnung auf Basis 
von Daten der Habilita-
tionsstatistik 2021.

schluss erfasst wird, kann das Jahr des Pro-
motionsabschlusses nicht für alle Professo- 
rinnen und Professoren bestimmt werden.  
Diejenigen mit abgeschlossener Habilitation  
als höchstem Abschluss gehen folglich nicht  
in die Berechnung der mittleren Dauer seit  
Promotionsabschluss ein. Berechnet man  
stattdessen die Differenz zwischen dem  
Medianalter aller Promotionsabsolventinnen 
und -absolventen des Jahres 2021 und dem 
Medianalter aller Erstberufungen auf Lebens-
zeit, dann ergibt sich eine rein rechnerische 
Differenz von 11 Jahren.

Erstberufung auf Lebenszeit  
mit durchschnittlich 42 Jahren

Die Promotionsanfängerinnen und -anfänger 
des Jahres 2021 begannen ihre Promotion im 
Mittel mit 27 Jahren (Median). Das Median- 
alter der Promotionsabsolventinnen und -ab-
solventen lag bei 31 Jahren.5 Habilitationen  
wurden im Mittel mit 40 Jahren abgeschlos- 
sen.6 Die erstmalige Berufung auf eine Pro- 
fessur auf Zeit erfolgte im Alter von 38 Jah- 
ren. Bei Erstberufungen auf Lebenszeit waren 
die Personen im Mittel 42 Jahre alt.

Fazit

Der vorliegende Beitrag zeigt exemplarisch, 
dass die amtliche Hochschulstatistik verläss-
liche Daten zur Diskussion um die Reform  
des WissZeitVG bereitstellen kann. Dabei  
wurde der Anteil befristeter Beschäftigungen 
und die Finanzierung des Hochschulperso- 
nals in den Mittelpunkt der Analysen gestellt. 
Es zeigte sich, dass befristete Beschäftigun- 
gen nicht nur in der Phase der Promotion,  
sondern im gesamten hauptberuflichen wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personal  
unterhalb der Professur weit verbreitet sind. 
Hinzu kommt ein sehr hoher Anteil an neben-
beruflichen Tätigkeiten, bei denen es sich  
ebenfalls nicht um dauerhafte Beschäftigungs-
verhältnisse handelt. Betroffen sind davon  
keineswegs nur die drittmittelfinanzierten  
Stellen, sondern mehrheitlich auch solche,  
die durch die Grundmittel der Hochschulen  
finanziert werden. 

Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal unterhalb der Professur*) 
an Hochschulen in Baden-Württemberg 2021 nach höchstem Hochschulabschluss und ArbeitszeitanteilS5

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 297 23

%

*) Dozent/-innen und Assistent/-innen, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/-innen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben.

Datenquelle: Hochschulpersonalstatistik.
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